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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Norm

StGB §142 Abs2 Ga

Rechtssatz

Die zum (kurzen) Zurückreißen und Gegen-die-Wand-Drücken des fünfundzwanzigjährigen männlichen Tatopfers

notwendige Körperkraft kann sowohl für sich allein als auch in ihrer Gesamtauswirkung nicht als Einsatz von

vehementer physischer Kraft beurteilt werden.
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